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93.  Bekanntgabe der Bezirksregierung Arnsberg 
Abt. Bergbau und Energie in NRW

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)

Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls zur Feststellung der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung gemäß §§ 5 Abs. 2 und 7 Abs. 1 S. 1 UVPG

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 9. 2. 2021
Abteilung Bergbau und Energie in NRW
61.i1-7-2020-1

Die RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Osnabrücker 
Str. 141 in 49479 Ibbenbüren, hat am 22.09.2020 für 
das ehem. Bergwerk Ibbenbüren die wasserrechtliche 
Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1 und 9 WHG mit UVP-Vor-
prüfung für das Zutageheben/Zutageleiten, Ableiten 
und Umleiten von Grubenwasser und Einleiten in die 
Ibbenbürener/Hörsteler Aa beantragt.
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Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des 
UVPG und bedarf gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 UVPG i. V. m. 
Anlage 1 Nr. 13.3.2 UVPG (Entnehmen, Zutagefördern 
oder Zutageleiten von Grundwasser mit einem jährli-
chen Volumen an Wasser von 100.000 m³ bis weniger 
als 10 Mio. m³ (hier: max. 8,4 Mio. m³)) der allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls.

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass 
für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht.

Nach überschlägiger Prüfung unter Berücksich-
tigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführ-
ten Kriterien ist die zuständige Behörde zu dem 
Ergebnis gekommen, dass keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach  
§ 25 Abs. 2 UVPG bei einer Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.

Das zu prüfende Vorhaben besteht aus der zukünftigen 
Annahme und Einleitung des Grubenwassers des ehe-
maligen Bergwerks Ibbenbüren. Hierzu ist die Gruben-
wasserhaltung des letzten aktiven Betriebsbereichs, 
des Ostfeldes, temporär zum Zweck des Grubenwas-
seranstiegs eingestellt worden, um somit den Gruben-
wasserspiegel auf ein Annahmeniveau von +63 m NN 
zu heben. Dieses Annahmeniveau wurde als optima-
les Niveau für einen langfristigen Grubenwasserspie-
gel ermittelt. Nach dem Erreichen dieses Zielniveaus 
muss das Grubenwasser des Ostfeldes erneut ange-
nommen und abgeleitet werden. Die dann anzuneh-
mende Wassermenge aus dem Ostfeld ist gegenüber 
der ursprünglich gehobenen Wassermenge aus der tie-
feren Wasserhaltung deutlich reduziert. Auch werden 
die ausgetragenen Stofffrachten deutlich geringer sein.

Da der beantragte Planzustand unter bestimmten bau-
lichen Voraussetzungen ggf. nur mit einem Zwischen-
schritt erreicht werden kann, ist zusätzlich der diesen 
Zwischenschritt beschreibende Besicherungsfall zu be-
trachten.

Im Planzustand erfolgt die Annahme des Grubenwas-
sers des West- und Ostfeldes aus dem Auslaufbauwerk 
des Grubenwasserkanals im freien Gefälle in den Stol-
lengraben. Nach der Aufbereitung des Grubenwassers 
in der Anlage zur Grubenwasseraufbereitung in Gra-
venhorst wird das nunmehr aufbereitete Wasser wie-
derum über den Stollenbach in die Hörsteler Aa ein-
geleitet.

Die voraussichtlich anstehende Grubenwassermenge 
beträgt im Planzustand im Mittel ca. 6,8 Mio. m³/Jahr 
bzw. max. 8,4 Mio. m³/Jahr.

Im Besicherungsfall wird das Grubenwasser des Ost-
feldes in einer temporären Anlage zur Grubenwasser-
aufbereitung am Standort Püsselbüren aufbereitet, 
sofern zum Zeitpunkt des Erreichens des Annahme-
niveaus des Grubenwassers der Grubenwasserkanal 
noch nicht fertiggestellt sein sollte. In diesem Fall ist 
eine temporäre Grubenwasserannahme am bestehen-
den Standort Oeynhausen bei rd. +55 m NN vorgese-
hen, von wo das gehobene Grubenwasser wie bisher 
über den Ibbenbürener Förderstollen und den verrohr-
ten Stollenbach den Püsselbürener Klärteichen zuge-
führt wird. Von dieser temporären Anlage am Stand-
ort Püsselbüren wird das aufbereitete Grubenwasser 
über eine bestehende Ableitung in die Ibbenbürener Aa 

eingeleitet. In diesem Besicherungsfall beträgt die vo-
raussichtliche Einleitmenge von Ostfeldwasser in die 
Ibbenbürener Aa im Mittel ca. 2,35 Mio. m³/Jahr bzw. 
max. 2,9 Mio. m³/ Jahr. Weitere max. 5,5 Mio. m³/Jahr 
Westfeldwasser werden wie bisher aus der bestehenden 
Anlage Gravenhorst in die Hörsteler Aa eingeleitet.

Für den Besicherungsfall werden im Vergleich zum 
Ausgangszustand geringere Grubenwassermengen mit 
einer geringeren Stofffracht über den Stollengraben in 
die Ibbenbürener Aa abgeleitet, wohingegen sich die Si-
tuation der Annahme und Ableitung des Westfeldwas-
sers nicht verändert. Insgesamt ergibt sich hierdurch 
aufgrund der insgesamt geringeren Grubenwasser-
menge mit der geringeren Stofffracht ein Zustand, der 
positiv für die ökologische Funktion des Fließgewäs-
sers Ibbenbürener / Hörsteler Aa zu werten ist.

Für den Planzustand werden die gemeinsam angenom-
menen Grubenwässer des West- und Ostfeldes nach 
Aufbereitung in der Anlage in Gravenhorst über den 
Stollengraben an der bestehenden Einleitstelle Graven-
horst in die Hörsteler Aa eingeleitet. Die Einleitung des 
Ostfeldwassers an der Einleitstelle Püsselbüren ent-
fällt hiermit und befreit somit das Fließgewässersystem 
Ibbenbürener / Hörsteler Aa auf ca. 2,7 km von den 
stofflichen Belastungen, des Grubenwassers. Die mit 
der Einstellung der Einleitung am Standort Püsselbü-
ren einhergehende geringfügige Erhöhung der Einlei-
tung an der Einleitstelle Gravenhorst führt dort nicht 
zu relevanten Veränderungen.

Durch die Verringerung der eingeleiteten Grubenwas-
sermenge in das Gewässersystem der Ibbenbürener / 
Hörsteler Aa werden die Abflussverhältnisse dem na-
türlichen Abflussregime angenähert. Zusätzlich wird 
die gesamtstoffliche Belastung insgesamt reduziert, 
wodurch sich die ökologische Funktionsfähigkeit des 
Fließgewässersystems verbessern kann. Hierdurch er-
geben sich in der Tendenz positive Entwicklungen für 
andere Schutzgüter, die mit dem Fließgewässersystem 
interagieren. Aus dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt profitieren die gewässergebundenen 
Arten, im Fall der Überflutung der Überschwemmungs-
flächen das Schutzgut Boden und das damit verbunde-
ne Schutzgut Grundwasser.

Die vorhabenbedingten Auswirkungen können keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter hervorrufen. 

Eine UVP ist daher nicht erforderlich.

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar.

Die Unterlagen zur UVP-Vorprüfung sind der Öffent-
lichkeit nach den Bestimmungen des Umweltinforma-
tionsgesetzes bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abtei-
lung Bergbau und Energie in NRW, Goebenstraße 25, 
44135 Dortmund, zugänglich.

Diese Bekanntmachung kann auch im Internet einge-
sehen werden: 

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntma-
chungen

Im Auftrag:

gez. Lange

(576)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 73
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94.  Öffentliche Bekanntmachung 
der Planfeststellung für das Bauvorhaben „Neubau 
der A 445 Werl / Nord bis Hamm / Rhynern von 

Bau-km 0-163,5 bis Bau-km 8+040,0“

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 19.02.2021
25.04.1.11-01/11

I.

Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung 
Arnsberg vom 22.12.2020 -25.04.1.11-01/11, ist der 
Plan des o. a. Bauvorhaben gem. § 17 Satz 1 des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) und § 74 Abs. 1 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) NRW fest-
gestellt worden. 

II.

1. Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungs-
beschlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung 
gemäß § 74 Abs. 5 VwVfG NRW durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. 

Der Planfeststellungsbeschluss und die Planunter-
lagen sind auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Arnsberg unter www.bra.nrw.de/4861022 und 
im UVP-Portal ab dem 26.02.2021 einsehbar. Für die 
Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Ausle-
gungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. 
Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist 
maßgeblich. 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses 
liegt zusammen mit einer Ausfertigung der festgestell-
ten Planunterlagen in der Zeit vom 26.02.2021 bis 
zum 11.03.2021 (einschließlich) bei der

Stadt Hamm, Tiefbau- und Grünflächenamt, Techni-
sches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 
Hamm, Raum A 0.001 (Bautechnisches Bürgeramt), 
während der Dienststunden 

montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und  von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
freitags                              von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und bei der
Wallfahrtsstadt Werl, Fachbereich III, Abteilung 61, 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt, der Stadt Werl, 
Rathaus, Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl, 
während der Dienststunden 
montags bis mittwochs  von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und  von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
donnerstags                   von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags                           von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme unter Einhaltung der 
Corona-Schutzmaßnahmen aus. Eine vorherige te-
lefonische Terminabsprache ist zwingend erforder-
lich (Stadt Hamm – Tel. 02381-174669 / Stadt Werl 
– Tel. 02922-8000), wobei in der gegenwärtigen Si-
tuation von der Einsichtnahme im Internet Ge-
brauch gemacht werden sollte.

2. Zu den eingegangenen Einwendungen hat der Lan-
desbetrieb Straßen NRW eine Gegenäußerung erstellt, 
die anonymisiert Bestandteil der Planunterlagen ist. 
Diese liegt zusätzlich in den Städten Hamm und Werl 
separat mit aus. Den Personen, die in diesem Verfah-
ren Einwendungen erhoben haben, wurde diese bereits 
zugeschickt.

3. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit dem Ende 
der Auslegungsfrist allen Betroffenen und denjenigen 
gegenüber, die Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 
Satz 3 VwVfG).

4. Bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist kann der Plan-
feststellungsbeschluss von den Betroffenen und den-
jenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, 
bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 25, Sei-
bertzstr. 1, 59821 Arnsberg schriftlich angefordert wer-
den. 

III. Gegenstand des Vorhabens

Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss beinhaltet 
in erster Linie 

• den 4-streifigen Neubau der A 445 Werl / Nord bis 
Hamm / Rhynern von Bau-km 0-163,50 bis Bau-km 
8+040,

• den Neubau eines Autobahndreiecks im Bereich der 
Anschlussstelle zur A 2 in Hamm-Rhynern

• den Umbau der A 2 im Bereich der Anschlussstel-
le Hamm-Rhynern von Strecken-km 399+260 bis 
401+180 in Fahrrichtung Oberhausen und von Stre-
cken-km 399+280 bis 401+125 in Fahrrichtung 
Hannover,

• die Errichtung von Lärmschutzanlagen,
• wasserwirtschaftliche Maßnahmen,
• sowie Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen im Rahmen 

des Landschaftspflegerischen Begleitplans

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 
Verkehrswegen und Anlagen Dritter.

Dem Träger der Straßenbaulast wurden Auflagen er-
teilt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle recht-
zeitig vorgetragenen Einwendungen und Forderungen 
entschieden worden. 

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende Entscheidung kann innerhalb 
eines Monats nach deren Zustellung Klage beim Bun-
desverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leip-
zig erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt 
der letzte Tag der Auslegungsfrist.

Der Kläger muss sich durch einen Prozessbevollmäch-
tigten vertreten lassen. Welche Prozessbevollmächtigte 
dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO).

Die Klage ist bei Gericht schriftlich zu erheben. Sie 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-
dingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803).



76   Amtsblatt Nr. 7 / 2021

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten – das Land 
Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregie-
rung Arnsberg, Dezernat 25 – und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist 
von zehn Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Er-
klärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf der 
vorgenannten Frist vorgebracht werden, können durch 
das Gericht zurückgewiesen werden.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Plan-
feststellungsbeschluss für diese Bundesfernstraße, 
für die nach dem Fernstraßenausbaugesetz vordring-
licher Bedarf festgestellt ist, hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden 
Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines 
Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbe-
schlusses beim oben genannten Bundesverwaltungs-
gericht gestellt und begründet werden (§ 17e Abs. 2 
FStrG).

Im Auftrag:

gez. Kürzel

(606)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 75

95.  Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Kreis Olpe 

(ZAKO) für das Haushaltsjahr 2021

Zweckverband Abfallwirtschaft  Olpe, 4. 2. 2021 
im Kreis Olpe (ZAKO)

Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der zurzeit gültigen Fassung (SGV.
NRW 202) und den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen 
Fassung (SGV.NRW 2023) hat die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Kreis 
Olpe (ZAKO) mit Beschluss vom 08.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverban-
des voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 7.170.700 EUR

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
 7.170.700 EUR

im Finanzplan mit

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

 7.170.700 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

 6.998.300 EUR

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf  0 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf  60.000 EUR

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf    122.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichrücklage ist nicht gebildet. Eine Inan-
spruchnahme findet insofern nicht statt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die vorläufige Verbandsumlage für das Haushalts-
jahr wird gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung auf 
6.617.900,00 € festgesetzt. Sie ist von den Mitgliedern 
des Verbandes aufzubringen.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Haushaltssatzung des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) für das 
Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
ist gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) der Bezirksregierung Arnsberg 
mit Schreiben vom 21.12.2020 angezeigt worden. Das 
Anzeigeverfahren wurde inzwischen abgeschlossen. 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 
08.01.2021 die Festsetzung der Verbandsumlage ge-
mäß § 19 Abs. 2 GkG genehmigt. 

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-
bandsversammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

gez. (Jarosz)

Verbandsvorsteher

(390)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 76

96. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019
des Aggerverbandes

Aggerverband Gummersbach, 8. 2. 2021

Die Verbandsversammlung des Aggerverbandes hat 
am 25.01.2021 den testierten Jahresabschluss 2019 
festgestellt. Der Jahresabschluss wird gemäß § 33 Ag-
gerVG i. V. m. § 18 der Satzung des Aggerverbandes 
durch Veröffentlichung im Internet (www.aggerver-
band.de) öffentlich bekannt gemacht. Die bekannt-
gemachten Dokumente können zudem während der 
Dienstzeiten beim Aggerverband, Sonnenstrassse 40, 
51645 Gummersbach, eingesehen werden.

gez. Prof. Dr. Lothar Scheuer

Vorstand

(67)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77

97.  Aufgebot der Sparkasse Wittgenstein

Es wird das Aufgebot für die unten näher bezeichnete 
Sparkassenurkunde der Sparkasse Wittgenstein bean-
tragt.

Die Inhaber werden aufgefordert, ihre Rechte gegen-
über dem Sparkassenvorstand innerhalb der nachfol-
gend genannten Frist anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkun-
de.

Konto-Nr. 32 263 824, Aufgebotsfrist vom 4. 2. 2021 
bis 4. 5. 2021

Bad Berleburg, 4. 2. 2021

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(80) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77

98.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger der Sparurkunde (ZuwSpar Plus) Nr. 
DE85 4305 0001 0334 1042 96 hat das Aufgebot be-
antragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparurkunde Nr. DE85 4305 0001 0334 
1042 96 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 20. 05. 2021, 9.00 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaum-
ten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage der 

Sparurkunde anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung der Sparurkunde erfolgen wird.

E 7/21

Bochum, 4. 2. 2021

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77

99.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE94 4305 0001 
0308 4842 03 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE94 4305 0001 
0308 4842 03 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 20. 5. 2021, 9.30 Uhr, 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorla-
ge des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

T 8/21

Bochum, 4. 2. 2021

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

L. S. gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77

100.  Aufgebot der Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenbuches Nr. 44 009 058 
wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da das Sparkassenbuch andernfalls für 
kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 8. 1. 2021

Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77

101.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 4 410 046 512 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 10. 5. 2021, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 10. 2. 2021

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. Unterschrift

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 77
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102.  Aufgebot der Sparkasse SoestWerl

Das Sparkassenbuch Nr. 371 515 354 der Sparkasse 
SoestWerl wurden vom Gläubiger als verloren gemel-
det. 

Wir fordern den Inhaber des Sparkassenbuches hier-
mit auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis 
zum 3. 5. 2021 seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da andernfalls 
nach Ablauf dieser Frist das Sparkassenbuch für kraft-
los erklärt wird.

Soest, 3. 2. 2021

Sparkasse SoestWerl

Der Vorstand

(62) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 78

103.  Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 314 605 064, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 3. 2. 2021 
lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Herr Wagner    gez. i. A. Herr Sudwischer

(64) Abl. Bez. Reg. Abg. 2021, S. 78
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